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RS OGH 1980/4/16 11Os131/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1980

Norm

StGB §12 Ac

StGB §223 Abs2

Rechtssatz

Die Herstellung einer falschen Urkunde durch mehrere Personen in einem durch denselben Vorsatz verbundenen

Zusammenwirken ist auch dann als Mittäterschaft im Sinne des ersten Falles des § 12 StGB anzusehen, wenn die

einzelnen Fälschungsakte nicht im nahen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang stehen.
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